
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entrichtung 
von Benutzungsgebühren für das Freibad Büchlberg  

vom 28. April 2023 

 

Die Gemeinde Büchlberg erlässt aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetz 

(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 

2024-1-I), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 91) 

geändert worden ist, folgende 

 

Satzung 

§ 1 

Die Satzung über die Entrichtung von Benutzungsgebühren für das Freibad 

Büchlberg, zuletzt geändert durch Satzung vom 22. April 2012 wird wie folgt 

geändert: 

 

§ 2  

Höhe der Benutzungsgebühren 

 

§ 2 Nr. 1-7 erhalten folgende Fassung 

1. Einzeltarife 

a) Kinder von 6 bis 17 Jahre        2,00 € 

b) Personen über 17 Jahre        3,50 € 

c) Eintritt für Personen über 17 Jahre ab 17.00 Uhr     2,00 € 

 

 

2. Zwölferkarte 

a) Kinder von 6 bis 17 Jahre      20,00 € 

b) Personen über 17 Jahre       30,00 € 

 

 

3. Saisonkarte 

a) Kinder von 6 bis 17 Jahre      30,00 € 

b) Personen über 17 Jahre      60,00 € 

c) Familienkarten (einschl. Kinder bis 17 Jahre)   85,00 € 

d) Pfand pro Karte          3,00 € 

 

 

4. Ermäßigte Eintritte 

a) Schüler, Studenten, Lehrlinge, Schwerbehinderte 

mit Ausweis zahlen die Preise wie Personen bis 17 Jahre 



b) Schulklassen fremder Schulen bis 13 Uhr  pro Schüler    1,00 € 

c) Bundeswehr (Geschlossene Abteilung)      pro Person    1,00 € 

 

 

5. Freier Eintritt 

a) Kinder bis 6 Jahren (nur in Begleitung) 

b) Schulklassen der gemeindeeigenen Schulen und Kindergärten 

 

 

6. Sonstige Gebühren 

a) Verunreinigung § 9 Mindestgebühr     15,00 € 

b) Aufbewahrung für Geld- und Wertsachen      1,00 € 

 

§ 3 

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Büchlberg, 28.April 2023 

Gemeinde Büchlberg 

 

  Hasenöhrl 
Erster Bürgermeister 


